
Platz- und Flugordnung 
Modellbaugruppe Grünkraut/Eschach e.V. 

 
1. Die Benützung  des Modellflugplatzes ist nur Mitgliedern der MBG Grünkraut/Eschach e.V. erlaubt. 

Gastpiloten dürfen nur mit Erlaubnis des Flugleiters und entsprechender Einweisung fliegen. 
 

2. Der Aufenthalt  von Personen, das Parken sowie das Abstellen der Modelle ist nur auf denen im 
Lageplan ausgewiesenen Flächen erlaubt. 
 

3. Jeglicher Flugbetrieb  ist nur mit gültigem Versicherungsschutz und Postzulassung erlaubt. 
 

4. Flugzeiten : Montag, Dienstag und Donnerstag: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 14.00 Uhr – 20.00 Uhr 
                           Mittwoch und Freitag: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr. 
                          An Samstagen der ungeraden  Kalenderwochen: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 14.00 Uhr –  
                          20.00 Uhr. 
  An Samstagen der geraden  Kalenderwochen: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr 
  An Sonn- u. Feiertagen: 10.00 Uhr – 12.00 Uhr und 14.00 Uhr – 20.00 Uhr. 
  Fällt der Feiertag auf einen Mittwoch, Freitag oder Samstag der geraden Wochen darf nur  
                         von 
  10.00 Uhr bis 12.00 Uhr geflogen werden. 
 
5. Vor Aufnahme  des Flugbetriebs ist generell das Sicherheitsnetz aufzuziehen und zu befestigen, 

sowie der Windsack aufzustellen. 
 

6. Flugleiter  werden automatisch die ersten beiden fachkundigen Personen, die auf dem Platz 
erscheinen. Sie tragen sich ins Flugleiterbuch mit Uhrzeit ein und vertreten sich gegenseitig. Verläßt 
einer den Platz vorzeitig, ernennt er einen Nachfolger. Der Flugleiter ist für die Einhaltung der Platz- 
und Flugordnung verantwortlich und führt das Flugleiterbuch. 
                                     Seinen Anweisungen ist unbedingt Folge zu leisten. 
 
Der Flugbetrieb alleine und ohne zusätzlichen Flugleiter ist nur Mitgliedern  mit einem 
Elektromodell bis 5 kg gestattet. 
Das Flugleiterbuch ist dabei vom Modellflieger selbst zu führen. 
 

7. Vor Inbetriebnahme  der Fernsteuerung muß sich jeder Pilot in das Flugbuch eintragen und seinen 
Sender 
mit der Kanalklammer versehen.  
 

8. Anfänger  dürfen nur mit Hilfe eines erfahrenen Piloten ein Flugmodell in Betrieb setzten. 
 

9. Flugmodelle  müssen in einwandfreiem Zustand sein. Das Abfluggewicht darf 25,0 kg nicht 
überschreiten. 
Flugmodelle mit Verbrennungsmotoren müssen mit wirksamen Schalldämpfern ausgerüstet sein. 
Der max. Schallpegel darf 78 dB(A) /7m (nach NFL 177/78) nicht überschreiten. 
 

10. Standplatz  der Piloten ist am Rande der Start- und Landebahn in einer Gruppe, so daß eine 
Verständigung 
untereinander jederzeit möglich ist. 
 

11. Jeder Modellflieger ist verpflichtet, sein Flugverhalten  so einzurichten, daß niemand bedroht oder 
gefährdet wird. 
Auf Personen bei der Feldarbeit ist besondere Rücks icht zu nehmen. 
 

12. Alle Landungen  sind laut und für alle Umstehenden verständlich anzukündigen. 
 

13. Die Platzpflege  wird von den Aktiven Piloten durchgeführt. 
 
14. Zur Abfallbeseitigung  ist jeder selbst verpflichtet. 

 
15. Auf kameradschaftliches Verhalten  innerhalb der Gruppe, ein gut nachbarschaftliches Verhältnis 

mit den 
in der Umgebung des Flugplatzes wohnenden Personen, Landwirten sowie den hier tätigen 
Forstfachleuten, 
wird größten Wert gelegt. 
 

16. Beschwerden  oder Vorschläge sind an die Vorstandschaft zu richten.                                     Stand 4/11 
                                                                                                                             


